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§ XY Vereinsstrafen

1. Schuldhafte Verstöße gegen die Satzung, die bestehenden Vereinsordnungen und die Beschlüsse der Vereinsorgane können durch den Vorstand (alternativ: die Mitgliederversammlung, den Ehrenrat etc.) mit einer Vereinsstrafe belegt werden.

2. Mögliche Vereinsstrafen sind:
a) Ermahnung und Rüge,
b) Geldstrafen zwischen 5und 150 Euro,
c) Entzug der Nutzungsrechte für (…)
d) Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft,
e) Ausschluss aus dem Verein.

3. Der Antrag auf Einleitung eines Verfahrens kann durch jedes Mitglied oder dem Vorstand schriftlich mit Begründung gestellt werden.

4. Die zu beachtenden Verfahrensvorschriften ergeben sich aus der Strafordnung des Vereins, welche durch die Mitgliederversammlung zu beschließen ist.

5. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist innerhalb von zwei Wochen einzureichen.

6. Sofern der Vorstand (alternativ: die Mitgliederversammlung, den Ehrenrat etc.) der Auffassung ist, dass es sich um einen leichten Verstoß handelt und das Mitglied bislang nicht gegen die Satzung oder die bestehenden Vereinsordnungen verstoßen hat, kann die Vereinsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

7. Verhängte Vereinsstrafen sind dem betroffenen Mitglied schriftlich mit einer Begründung mitzuteilen. Im Falle des Ausschlusses wird dieser zusätzlich in der Vereinszeitschrift und im internen Bereich der Vereinshomepage bekannt gegeben.

8. Gegen verhängte Vereinsstrafen kann das betroffene Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese Berufung ist innerhalb von drei Wochen nach
Bekanntgabe vorzunehmen. Versäumt das Mitglied diese Frist, kann es den Beschluss nicht mehr angreifen und die Vereinsstrafe wird rechtskräftig.
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Vereinswelt

Damit Vereinsfiihrung Freude macht




